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RS OGH 1981/12/3 13Os176/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1981

Norm

StGB §12 Bb

StGB §15 Abs2 E

StPO §281 Abs1 Z10

Rechtssatz

Angesichts der Gleichrangigkeit der drei Täterschaftsformen des § 12 StGB macht es bei wertender Betrachtung wie

unter dem Gesichtspunkt des Nichtigkeitsverfahrens keinen Unterschied, ob der Angeklagte die versuchte Haupttat

oder die versuchte Anstiftung zu vertreten hat; ist doch gemäß § 15 Abs 2 StGB in beiden Fällen "die Tat" versucht!
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